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Ratschlag betreffend Erhöhung der Ausgabenbewilligung für die „Beteiligung des Kantons Basel-
Stadt an den Planungskosten für den Ausbau und die Elektrifizierung der Hochrheinbahn Basel-
Erzingen“ 
 

19.0145.01, Ratschlag des RR vom 18.03.2019 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 19.0145.01 vom 26. Februar 2019 und nach dem mündlichen Antrag der 
Regiokommission vom 5. Juni 2019, beschliesst: 
 

 

1. Der Kanton Basel-Stadt erhöht die mit dem GRB 14/50/18G bewilligte Ausgabenbewilligung 
von Fr. 1‘400‘000 um Fr. 1‘700‘000 auf eine maximale Beteiligung von Fr. 3‘100‘000 an der 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Ausbau und die Elektrifizierung der 
Hochrheinbahn Basel-Erzingen. Die Ausgaben gehen zu Lasten des Investitionsbereichs 
«Öffentlicher Verkehr». 

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, entsprechende Verträge mit den weiteren 
Finanzierungspartnern zu unterzeichnen. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


